
 

 

Kommunalwahl am 15.03.2026; Ausscheiden und Nachrücken von Vertretern 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode 
– Feststellung des Gemeindewahlleiters gemäß § 34 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes (KWG) – 

 
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
 

• Steven Keck - WG 

• Karl Heinz Gundlach - WG 

• Ullrich Möller - WG 

• Uwe Range - WG 

• Magnus Alt - SPD 

• Andrea Müller - SPD 

• Maximilian Busch - SPD 

• Dr. Martha Krauß - CDU 
 
sind von der Stadtverordnetenversammlung am 24.04.2026 als ehrenamtliche Mitglieder des 
Magistrats gewählt worden und haben gemäß § 33 KWG auf ihr Mandat bzw. auf ihre 
Anwartschaft auf das Mandat als Stadtverordnete verzichtet. 
 
Gemäß § 34 Abs. 3 KWG wird das Ausscheiden der vorgenannten Personen festgestellt. Nach 
§ 34 Abs. 1 KWG rücken die nächsten noch nicht berufenen Bewerberinnen und Bewerber 
der jeweiligen Wahlvorschläge mit den meisten Stimmen an ihre Stelle. 
 
Es wird daher festgestellt, dass folgende Bewerberinnen und Bewerber als Stadtverordnete 
nachrücken: 
 

• Christian Küllmer - WG 

• Yvonne Felsberg - WG 

• Volkan Başel - SPD 

• Susanne Sandrock - SPD  

• Nicola De Sciscio - SPD 

• Felix Pohner - CDU 
 
Gegen diese Feststellung kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung Einspruch erheben 
(§§ 25 und 34 KWG). Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener 
Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 
Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.  

Amtliche Bekanntmachung 

Nr.: 2026.028 



 

 

 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter Matthias Gude, Marktplatz 11, 37247 Großalmerode 
schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen 
zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden. 
 
Großalmerode, 29.04.2026  
 
Die Stadt Großalmerode – der Magistrat  
 
gez. Gude 
Wahlleiter 
 


